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In 'Beantwortung einer .Anfrage der Abge> 0 1 a h und. Genossen vom 

lO.Juni 1952, 'betreffend Holzpteisgestaltung u:ndGebühre~einh.e'bung durch 

den Bundesholzwirtsohaftsrat:,t~ilt Bundesminister :fÜr Handel und 

Wiedera.ufbau 13 öo k ... G r eis sau folgendes mit: 

Die Anfltage 'beruht offens;i.ohtlioh auf unvollständ.igen und irrtiim­

licllenInformationen. Zur angegebenen Zeit hat in Salzburg ledißlioh eine 

Si tzung des Fachverbandes d.er Sägeindustrie statt~ofundenJ ohne sa.ohliohen 

Zusatmnenh8.l'lg tra.ten zu gleioher Zeit einige führende Mitglieder der Ver­

einigung der llo1ze!lCporteura zusammen~" Auf de~ Faohverband d,er Sä,geindutitri~ 

entfallen von den 12 Vertretern der Bundeshandelskammer ini,BUndeshol2;wUt­

sohaftsrat lediglich 3 Vertreter, noch viel weniger konnte die Zus~enkunft 

,'der Vel'einigung der Holzexporteure iden Bundesholzwirtsohaftsrat beeinflussen, 
.' , 

da. es sich um einen Verein handelt, der im BundeslH)lzwirtschaftsr_atüber'" 
haupt keine Vertretung hat. 

Selbstvers1;ändlioh befassten sioh die Interessenten bei beiden An­
lässen mit der Frage der Holzpr~isgestaltung im Export. Daß.sich der Bundes­
holzWirtechaftsrat,bzwo seine für diese Frage mit eigener Autonomie ein­

gesetzten "Prei'8komi tees" der Exportausschüs'ae durch die Salz'bUrgeJl :Be-
'\ . . 

spreohungen i~ keiner Weise beeinflussen liessen, geht dfU'.;3.us hervor, dass 
, . 

am 4.Juni l,J. Preisfeststellungen getroffen wUrden, die mit Rücksioht 

Ruf die Weltmarktlage eine beachtliche Senkung d.erExportmindestpreise 

naoh ~en meisten Relationen bedeuten. 
Weder vom Bundesholzwirtschaftsrat noch von einer anderen Stelle 

werden Preise fü.I: das Inland festgesetzt, die von den vorerwähnten Aus- .. 

schUssen festgelegten Mindestpr~ise stellen led1g1i~h Richt linienfür dia 

Begutaohtung von Ausfuhranträgen durch das Exportbüro .des Bundeshol.zWirt­

s-ohaftsrates dar. Die Entscheidung über das einzelne Gesohäft erfolgt a.ua­

schliesslich auf Grund des AussephandelsverkehrsgesetzesCl 

Gemäse § 2 Abs.,2 des Kartellgesetzes finden.seine Besti~ungen 

auf Vereinbarungen, die den äusländischen Markt betreffen, keine Anwendung, 

Daran'WÜrde auoh die angeregte Unterwerfung der genannten Verbände und 

Vereinigungen unter die Bestimmungen des Kartellgesetzes nichts ände~n. 
Ich nehme deshalb davon :Abstand, der .Anreg~h.mg Folge zu leisten, 
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1.Beib1att l3eiblattzur ParlamentskorregRm4enz . 
. ; 

Zur Frage der vom Holzwirtsohaftsrat erhobenen G,bühren iS.t 
zu bemerken, dase der BundesholzwirtschaftSl;'a.t alsgemeillSamer Ausschuss 
der Bundeskamm$l:' der gewerbliohen Wirtsohaft und der Präsidentenkonferenz 
der Landwirtsoha.ftska.mmern auf Grund § 57 Abs.8HXG~ BGB1.Nr.182/1946, 
bzw.' § 14 der Umlagenordnung, BGB1.Nrj 215/1947, berechtigt ist, für 50nder­
leistungen, insbesondere für die Ausstellung von Urs;prungszeugn1ssen und 
andere Beurkundungen. la zwischenstaatlioheD Warenverkehr Gebühren zu erheben. 
Auf die vorzitierte Bestimmung ist auch im Erlass des Bund~sministeriums 
für Handel und Wiederaufba.u, Zl. 80. 331;';'IV/l5a/l948 (in der Fassung des .Er-. 

lasses vom 10.3.1949, Z1.80~ 759~IV/l5a/l949) :Bezug genommen, der unter ' 
XI,u.a.pestimmt, dass diese Gebühren zur Deolq.lng des Aufwandes' der' 
Büros des Holzwirt,soha.ftsrates dienen.. Dieser Erlass wurde in den .• 
apitJ..iohen Nacl1r1chten des Bundesministeriums für Handel unQ. Wiederaufbau, 
Jg.2. 1949, 2.Heft, So 2, unter Nr.15 verlautbart, er ist dahel' der 
'interessierten ött~ntli chkeit bekannt~ 

Der vom V;orstand der Bundeshande1skammer besohlossene vorans0hl:.ail 
und de%' Reohnun€sa.bschlus,s des B1.1ndesholzw1rtsohaftsrates unterliegen der 
Genehmigu~ des Bun~esministeriums für Bandel und W1ed~rautbau im Einver~ 
nehmen mi.t dem BundesministeriUDl für Land;;;' und Forstwirtschaft. Gemäss § 58 
Randelska.mD1ergesetz unterliegt die aeb~skontrolle des Bundesh,olzwirt­
sohaftsrates dem l(ontro11a~ssohuss der Bundeshandelskammer. Da es sich bei 

, 
der Einrichtung des :Bundesholzwirtschaftsrates um eine Institution der, 
Selbstverwaltung im Sinne des Handelskammergesetzes hahdelt l kommt dem 
Reohnun€sho:f'na.ch dem Reohnungshofgesetz kei1'1e Einsichtnahme zu. 
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